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Hausordnung Billardclub Konstanz e.V. 
Tischfussballclub Konstanz e.V. 

 
 

Die Hausordnung regelt das Verhalten der Mitglieder im Billardclub Konstanz. 
Sie ist durch den Beitritt in den Verein akzeptiert und von jedem Mitglied einzuhalten. 

 

1. Alle Schlüsselinhaber sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der Hausordnung 
umzusetzen. 

2. Die Räume sind sauber und ordentlich zu halten, d.h. jeder räumt auf und 
hinterlässt die Räume so, wie man sie selber gerne antrifft. 

3. Rauchen ist nur im Aufenthaltsraum gestattet. In den Spielräumen, sowie allen 
anderen Räumen gilt absolutes Rauchverbot ! 

4. Die Küche darf genutzt werden, sofern diese sauber und aufgeräumt gehalten wird. 

5. Bei Verlassen der Räume achtet jeder darauf, dass Fenster und Türen geschlossen, 
alle elektrischen Geräte und das Licht ausgeschaltet, sowie die Türen zu den 
Spielräumen abgeschlossen sind 

6. Alle Mitglieder sind verpflichtet Gäste auf ein Verhalten, das der Hausordnung nicht 
entspricht hinzuweisen. 

7. Kein Gast darf sich alleine ohne Anwesenheit eines Mitgliedes im Clubheim 
aufhalten 

8. Der Konsum von Drogen ist in den Räumlichkeiten des Clubheims untersagt und 
führt zu sofortigem Vereinsausschluss und Hausverbot bei Mitgliedern und Gästen. 

9. Das Mitbringen von Fremdgetränken ist untersagt. 

10. Die Parkordnung im Aussenbereich ist einzuhalten sowie die Umgebung des 
Clubheims sauber und aufgeräumt zu hinterlassen 

11. Ausserordentliche  private Veranstaltungen (Geburtstage usw.) sind mindestens 4 
Wochen im Voraus beim Vorstand anzumelden (Vorstand entscheidet) und gegen 
eine Kaution von 150 Euro, die beim Vorstand zu hinterlegen sind, möglich. 

12. Beschädigungen im Club werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

13. Mit Betreten der Vereinsräumlichkeiten wird die Hausordnung akzeptiert und ist 
einzuhalten.  


